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An das  

Bundesministerium für Arbeit,  

Soziales und Konsumentenschutz 

1010 Wien Stubenring 1 

vii9@sozialministerium.at 
begutachtungsverfahren@parlinkom.gv.at 
 

Betrifft: 

Bundesgesetz, mit dem das Arbeitnehmerlnnenschutzgesetz, das Arbeitsinspektionsgesetz 1993, das 

Arbeitszeitgesetz, das Arbeitsruhegesetz und das Mutterschutzgesetz 1979 geändert werden 

(Arbeitnehmerlnnenschutz-Deregulierungsgesetz);  

Stellungnahme zu BMASK-462.301/0015-VII/B/7//2017 

Die Österreichische Gesellschaft für Arbeitsmedizin begrüßt die Neuformulierung des Nichtraucher-

schutzes und die Einbeziehung Alternativformen des Rauchens im Rahmen des Nichtraucherschutzes, 

da damit auch Gesundheitsgefahren für rauchende und Nichtrauchende Arbeitnehmer und Arbeit-

nehmerinnen verbunden sind und klärend anwendbar wird. 

Als erfreulichen Schritt sieht die Österreichische Gesellschaft für Arbeitsmedizin die geplante Ände-

rung des § 56 Abs. 1 ASchG für die Definition der ermächtigten Ärztinnen und Ärzte, die den Wegfall 

eines Bescheides ermöglicht. Die Ermöglichung der Einbeziehung anderer Ärztinnen und Ärzte sowie 

geeigneter Laboreinrichtung für Teilbereiche bei der Durchführung der Untersuchungen fördert die 

Durchführung der die Unternehmen betreuenden Ärztinnen und Ärzte. Die im § 56 Abs. 4 ASchG 

ausgewiesene Qualitätssicherung durch die nachzuweisende Fortbildung wird eine weitere Verbesse-

rung bringen. Die Österreichische Gesellschaft für Arbeitsmedizin kann im Rahmen der Fortbildungs-

veranstaltungen einen wesentlichen Beitrag leisten. 

Die Klarstellung der Freistellung im Rahmen des Mutterschutzgesetzes durch eine Verordnung wird 

von der Fachgesellschaft für Arbeitsmedizin begrüßt. 

Folgende Einwände zum ASchG-Deregulierungsgesetz werden von der Österreichischen Gesell-

schaft für Arbeitsmedizin eigebracht und fordert bei der finalen Formulierung dieses Gesetzes um 

Berücksichtigung: 

Zu Artikel 1 § 16(1) ASchG 

Der Wegfall der Aufzeichnungsverpflichtung von Ereignissen, die beinahe zu einem tödlichen oder 

schweren Arbeitsunfall geführt hätten und der Verweis in den Erläuterungen auf § 4 Abs. 5 Z 3 ASchG 

erfordert eine Verdeutlichung in der Formulierung des o.g. Zitates, damit der Sachverhalt von 

Beinaheunfällen als sonstige Umstände oder Ereignisse, die auf eine Gefahr schließen lassen, aktiv 

Maßnahmen zu ergreifen, auch klarstellt.  
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Zu Artikel 1 § 77a Abs (2)  Z 1a ASchG 

Büroarbeit ist nunmehr überwiegend Bildschirmarbeit. Beschwerden bei der Bildschirmarbeitarbeit 

(physische, die psychische und die visuelle Komponente) sind häufig. Die physischen Beschwerden 

werden in der Regel durch Muskel- und Skeletterkrankungen ausgelöst und betreffen, je nach heran-

gezogene Studie und Definition, von 22% bis zu 77,5% der Bildschirmarbeiter.1–6 und sind mit hohen 

Folgekosten7 verbunden. Zu den Muskel-Skelett Erkrankungen wird auch mit einer Prävalenz von 

55% der „Mausarm“, das sogenannte Repetitive Strain Injuries (RSI)8, sowie der „Schildkrötenhals“ 

oder auch Turtle Neck Posture9 hinzugezählt. Nach wie vor ist ein hoher Anteil der Fehlzeiten durch 

diese Krankheiten bedingt. Verschiedene visuelle Probleme sowie Augenbeschwerden, die in Verbin-

dung mit dem Bildschirmarbeitsplatz stehen können, wird in der wissenschaftlichen Literatur als 

Computer Vision Syndrom (CVS)12 behandelt. Im Schnitt klagen 70% der Menschen, die am Bild-

schirm arbeiten über Symptome des CVS13. 

Es ist daher nicht nachvollziehbar, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Bildschirmarbeit 

durchführen, in Kleinbetrieben weniger oft einer Betreuung durch Präventivkräfte zugeführt werden 

und so eine ggf. erforderliche Intervention verzögert wird. 
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Zu Art. 2 Z 2 - § 9 Abs. 1 ArblG 

Aus der bisherigen Praxis hat sich gezeigt, dass Kopien der Aufforderung des Arbeitsinspektorates an 

Sicherheitsfachkräfte, Arbeitsmedizinerinnen und Arbeitsmediziner diese auch dann erreichen, wenn 

diese nicht namentlich angeführt wurden. Es werden so wichtige Informationen ohne Zeitverzug an 

diese Präventivkräfte zugestellt, die die Grundlage für die Unterstützung der Arbeitgeberinnen und 

Arbeitgeber für die Auflösung der Mängel bisher bedeutet haben. Es sollte deshalb weiterhin sicher-

gestellt sein, dass neben den Sicherheitsvertrauenspersonen eben die Sicherheitsfachkräfte, Ar-

beitsmedizinerinnen und Arbeitsmediziner eine Kopie der Aufforderung des Arbeitsinspektorates an 

den Betrieb über Übertretungen von Arbeitnehmerschutzvorschriften zur Kenntnis übermittelt be-

kommen. Wir setzen uns daher aufgrund dieser bewährten Praxis ein, die bisherige Regelung beizu-

behalten. 

 

Die Stellungnahme wird auch dem Präsidium des Nationalrates im Wege elektronischer Post an die 

Adresse begutachtungsverfahren@parlament.gv.at übermittelt. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

  

 

Primar Dr. Erich Pospischil Dr. Christine Klien 

 Präsident Vize-Präsidentin 

der Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsmedizin 
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